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B 32 Samstag dm 12. August 1893.

Abonneinentsxrels:

tzalbjàhrl. Fr S. S0.
Vie-rteljâhrl. Fr. 1. 75.

halbjâhrl. Fr. 4. -
Vierteljahr! Fr. 2. —

Halbjàhrl. Fr. 5. 3V.

Schweizerische

eitung.

Kinrückuilgsgebühr:
13 Lts. die jDetitzeile oder

deren Raum,
(« pfg. fâr Drulschland)

Erscheint jeden Samstag
1 Bogen stark m. monatl,

Beilage des

„Schweiz. j?astoralblattes"

Briefe und Gelder

franko.

Nachklänge zur Schlveizer-Pilgersahrt nach Rom.

(Fortsetzung.)

Nachdem ich im letzten Artikel die Leser der „K.-Ztg."
im Geiste in die sieben Hauptkirchen Roms geführt und aus

das Interessantere derselben aufmerksam gemacht habe, insbe-

sondere auf die höchst ehrwürdigen in denselben enthaltenen

Heiligtümer und Reliquien, beschränke ich mich nun darauf,

von den übrigen zirka 36V Gotteshäusern der christlichen Haupt-

stàdt, von denen noch gar manches Interessante zu berichten

wäre, nur noch zwei hervorzuheben. Die erste dieser zwei

Kirchen ist diejenige der hl. Jungfrau und Marlyrin PraxediS

mit den Reliquien der hl. Geschwister Praxedis, Pndentiana

und Novatus und den aus den Katakomben hieher trans-

seriellen Überresten von 23VV andern Märtyrern. Was aber

diese Kirche jedem aufrichtigen Christen ganz besonders ehr-

würdig macht, das ist die in einer der Kapellen derselben ans-

bewahrte Geißlungssäule Christi. Denn an welch' eine Summe

von Schmerz und Selbsterniedrigung des Hei andes erinnert

uns diese 65 Centimeter hohe Säule, woran gefesselt der Er-

löser durch die furchtbare Geißelung und Dorncnkrönung für
unsere Weichlichkeit und unsern Hochmut büßte!

Die andere noch zu erwähnende Kirche ist diejenige des

Apostels Petrus in Montorio. Während nämlich der St. Pe-

terSdom die Grabkirche des Apostelfürsten ist, bezeichnet diese

Kirche auf einem Ausläufer des Janiculus, der von der vor- ^

handenen goldfarbigen Erde Montorio oder Goldberg heißt,

die Martyrstätte des hl. Petrus. Hier war es nämlich, wo ^

am Morgen des 29. Juni anno 67, angesichts der Hauptstadt
des heidnischen Römerreiches, der Apostelfürst gemäß der Vor-

aussagnng seines göttlichen Meisters und nach seinem eigenen ^

Verlangen gekreuzigt lourde, um so durch seinen Martyrtod
Zeugnis abzulegen für die Wahrheit seiner Worte an Christus.

„Du bist Christus, der Sohn des lebendigen
Gottes". Natürlich blieb diese Martyrstätte des Apostel-

fürsten und ersten Oberhauptes der Kirche dem christlichen

Volke heilig und dieselbe wurde daher schon frühzeitig durch

eine Kirche ausgezeichnet, der man den Namen Sun ?iào
in Nontoi-io beilegte. An der Stelle dieses ältern Baues ward

dann vom spanischen Königspaar Ferdinand und Isabella die

jetzige herrliche Kirche und daneben ein Franziskanerkloster ge-

baut. Von diesem Goldberg aus genießt man eine der schön-

sten Aussichten auf die ganze Stadt Rom.

Was Rom jedem Pilger noch ganz vorzugsweise interes-
sant macht, das sind nebst seinen herrlichen und großartigen
Kirchen und Palästen ganz besonders so manche kirchengeschicht-

lich wichtige Baudenkmäler und andere Stätten, namentlich
ans der Zeit des Urchristentums. Vou diesen will ich der

Kürze halber nur drei anführen, nämlich den m a m e r t i n i-

scheu Kerker, das Kolosseum uud die K at a-
k o m b e n.

Im m a m e r t i n i s ch e n Kerker wurden, wie be-

kannt, die beiden Apostel Petrus und Paulus während meh-

reren Monaten gefangen gehalten bis zu ihrem glorreichen

Martyrium; in dem damaligen Znstande ist dieser Kerker gegen-

wärtig noch erhalten, nur führt jetzt auch in das untere Ver-
ließ dieses schrecklichen Gefängnisses eine Stiege und es ist da-

selbst ein Altar angebracht, an welchem das hl. Meßopfer dar-

gebracht werden kann. Dieser schauerliche Kerker, von dem die

nutzte, jetzt zu einer Kapelle umgewandelte Kammer, tief unter
der Erde, schon von König Servins Tnllins erbant worden,
diente zur Zeit der alten Römer dazu, vornehme Verbrecher,

namentlich Staatsfeinde und gefangene fremde Herrscher, hier

zu erdrosseln oder verschmachten zu lassen. Unzählige Opfer
hat dieses finstere, feuchtkaltc Gefängnis verschlungen, z. B.
Jugurtha, fünf Mitverschwörer des Catilina, Simon, den

letzten jüdischen Helden u. s. w. Nach der Überlieferung ließ
Nero auch die beiden Apostelfürsten, die als Verkündiger einer

neuen Religion, welche den Götzendienst verurteilte, als Staats-
feinde betrachtet wurden, in diesen Kerker werfen, wo es dem

Petrus gelang, die beiden Gefängniswärter Processus und

Martinian samt vierzig Mitgefangenen zum Christentum zu

bekehren; er taufte dieselben mit Wasser aus der wunderbar

auf sein Gebet entsprungenen Quelle, die heutzutage noch vor-
Handen ist. Von der Aufrichtigkeit ihrer Bekehrung zeugt ihr
balo darauf erfolgter Martyrtod. Welchem Christen sollte da-

her dieses durch die lange Haft der ersten Apostel und Gründer
der blühenden Christengemeinde zu Rom und durch die Be-
kehrung und wunderbare Taufe so vieler Heiden geheiligte Ge-

sängniß nicht als höchst ehrwürdige Stätte gelten? Über dem

mamertinischen Kerker erhebt sich nun auch eine kleine Kirche.

Nicht fern von dem genannten Gefängnis steht in öst-

licher Richtung die größte Ruine Roms, diejenige des K o-

lo s s e u m s. Dieses altrömische Schauspielhaus, wegen seinen

kolossalen Dimensionen Kolosseum genannt, wurde vou den

Kaisern aus der Familie der Flavier, nämlich von Vespasian,

Titus und Domitian erbaut; daher hieß es auch Flavisches
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Amphitheater. Von der riesenhaften Größe dieses Rnndbanes

gibt der Umstand Zeugnis, daß es für nahezu 100,000 Zu-
schauer Raum enthielt, die ringsum auf ansteigenden Sitzreihen

plaziert wurden, während in der Mitte die Arena oder der

Kampfplatz war für die Gladiatoren und die wilden Thiere.

Wie grausam und blutig diese Kämpfe oder Schauspiele für

das blutgierige Volk samt seine» Regeuten sich oft gestalte-

ten, geht daraus hervor, daß bei der Feier der teilweisen Voll-

endung dieses Theaters 5000 Thiere und 10,000 Gladiatoren

das Leben verloren. Was aber jedem Katholiken das Ko-

losseum überaus ehrwürdig macht, das- ist die Thatsache, daß

hier so viele tausend Christen um ihres Glaubens willen den

Martyrtod erlitten, indem sie von wilden Thieren zerrissen

wurden, unter diesen der hl. Ignatius, Bischof von Autiochicn,

der hl. Eustachius, seine Frau und zwei Söhne, die hl. Abdon

und Sennen u. s. w. Mit Recht hat daher Papst Gregor

der Große einer Gesandtschaft von Konstantiuopel, welche eigens

nach Rom kam, um Reliquien zu holen, den Rat erteilt: „Wer

Reliquien will, nehme solche vom Kolosseum, das vom Blute

so vieler Märtyrer befeuchtet ist." ES ist natürlich, daß diese

berühmte Martyrerstätte vom christlichen Volke viel besucht

wurde; Papst Benedikt XIV. hat an der Stelle der Arena

die vierzehn Stationen und im Mittelpunkt ein großes Kreuz

errichten lassen und die entsprechende Andacht ist mit reichen

Ablässen bedacht worden.

Charakteristisch für die Geistesrichtuug der Regierung des

geeinigten Italiens ist die Thatsache, daß bald nach ihrem Ein-

zug in Rom diese religiösen Sinnbilder aus dem Kolosseum

entfernt wurden.
(Schluß folgt.)

Zum Artikel: Psarrarchive.

In Nr. 26 der „Schw. K.-Z." wurden sehr beachteus-

werte Notizen über Anlegung von P f a r r a rchiven
mitgeteilt. Diese Notizen stammten aus dem solothurnischen

Kapitel B u ch s g a u. Dasselbe hat schon im Jahre 1886

den Beschluß gefaßt, es sollen in allen Pfarreien des Kapitels

geordnete Pfarrarchive hergestellt werden. Die solothuruische

Kantonal-Pastoralkonfereuz hat im Jahre 1889 diese» Beschluß

adoptiert. Unter denjenigen Dokumenten, von denen es sehr
wünschenswert wäre, wenn sie im Pfarrarchiv aufbe-

wahrt würden, werden in den fraglichen Notizen u. a. genannt:

Eine psarramtlicheChrouik, Geschichte derPfrund-

und Kirchenftiftuug, historische Schriftstücke, welche die Ge-

schichte der Pfarrei und der Pfarrkirche betreffen. Über diesen

Punkt finden wir einen sehr zutreffenden Artikel in der wissen-

schaftlich-praktischeu Monatsschrift für den Klerus Deutsch-

lands: „De r k ath oli s ch e S e els o r ge r", Jahrgang

1891, Märzhest. Derselbe gilt in seinen Grundzügen auch

für unsere Verhältnisse. Wir lassen daher hier zur Begrün-

dung des in den frühern Notizen ausgesprochenen Wunsches

das Wesentliche folgen.

Die Pfarrarchive haben die größte rechtliche, gc-
s chichtliche und seel sorgliche Bedeutung.

I. In den frühern Jahrhunderten wurde von jedem nur
einigermaßen wichtigen Vorkommnis im kirchlichen wie im

bürgerlichen Leben sorgfältigst — anders wie in der jetzt schnell

lebenden Welt — Akt genommen. Die Dotation einer Kirche,
die Fundation eines Benefiziums oder von Wohlthätigkeits-
anstalten, Kauf, Verkauf, Tausch, bischöfliche Visitationen und

Besuche, besondere gottesdienstliche Feierlichkeiten, Städte- und

Fürstentage, und vieles andere ist schriftlich aufbewahrt auf

fast unvergänglichen Pergamenten, auf umfangreichen Akten-

stücken. Ihre Dauerhaftigkeit, die als Zeugen notierten zahl-

reichen Standes- und Amtspersonen, die buntfarbigen, oft

kunstreichen Wachssiegel verleihen ihnen eine eigenartige Würde
und desto sicherere Rechtskraft.

Werden also einmal je die kirchlichen Rechte und geist-

lichen Verpflichtungen, Ansprüche oder Gerechtssame der Stellen
in Frage gestellt, dann muß das Pfarrarchiv der erste und be-

rufenste Zeuge der Wahrheit und des Rechtes sein. — -HI-

àà làis vsàlis.- Leo XIII. Eine solche Origi-
nal-Urkunde — wenn auch vergilbt und von Mäusefraß durch-

löchert — oder deren authentische Kopie dürfte viele andere

Zeugen aus dem Felde schlagen. Aber wenn man diesen

Zeugen nicht kennt, ihn ruhig unter seiner Staubdecke schlum-

mern läßt! Bisweilen könnte die Kenntnis des Pfarrarchivs
auch davor bewahren, Privatpersonen gegenüber falsche Rechts-
anspräche zu erheben.

In allen vorkommenden Rechtsfälleu möge darum das

Pfarrarchiv nicht unbeachtet bleiben.

II. Fernerhin dient das Pfarrarchiv überhaupt der G e-

schichte, sowohl der Profan- als der K i r ch e n- und

Kunstgeschichte.
Jedes, auch das kleinste Gemeinwesen durchlebt seine

eigenartige Geschichte, deren Spuren bald mehr oder weniger
zahlreich und deutlich im Pfarrarchiv, dem natürlichen Zentrum
und Sammelplatze der Gemeinde, zurückgelassen sind. Dieses

gedenkt vielleicht der wilden Ungar-Horde», wie sie vor etwa

1000 Jahren in Kirchen und Gemeinden hausete», des rühri-
gen Mittelalters, der so tief in das religiöse Leben Anschneiden-

den Wirren des 16. Jahrhunderts. Die Grausamkeiten des

30jährigen Krieges und der Folgezeit berichten wohl gar die-

selben Kirchenbücher, welche die plündernee Soldateska zuerst

frevelnd berührt hatte. Pest und Brand und heroische Thaten
solcher Zeiten vergißt unsere Quelle nicht.

Der Kommentar zur Kunstgeschichte jeder Pfarrei
ist hinwieder das Pf.-A. Du fragst nach den verschiedenen

Bau-Formen, -Zeiten, -Veranlassungen (wenigstens den not-
dürftigen Angaben) deiner Kirche, du möchtest gern wissen, in
welcher Intention, von welchem Meister der schöne gothische

Flügelaltar augefertigt, oder du vermutest, daß eine solche

Zierde dem wüsten, barocken Holzband mit seinen Schnecken-

linien und'pustbackigen Engeln hat weichen müssen, nachdem
die buntfarbigen Fenster einfach vermauert sind, du sinnest nach,
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woher der kostbare Reliquienschrein, die volksbeliebte Madonna, —

zur Orientierung sieh' dich mal um in den kirchlichen Notizen.

Kurzum Haus und Hof, Weg und Steg, Kreuz und Ka

pelle erhallen ihre Beleuchtung, gewinnen Gestalt und Leben aus

dem Pfr.-A eine Summe von personellen und sachlichen

Kenntnissen, schätzenswerte Beiträge zur Diözesau-, Provinziell'
und allgemeinen Landes-Geschichte ruhet hier.

(Schluß folgt.)

Rechte der Ordeusmitglieder bezüglich zeitlichen

Besitzes.

in.
Zu L. verstarb vor einigen Jahren in hohem Alter eine

reiche, ledige Frauensperson, welche nur eine alte Schwester

hatte, die Nonne im Kloster E. war. Es entstand die Frage,
ob diese Klosterfrau die rechtmäßige Erbin ihrer verstorbenen

Schwester sei, oder ob das Vermögen der Verstorbenen mit

Übergehung ihrer Schwester sofort unter die entferntern Ber-

wandten verteilt werden könne. Das Teilungsofftzium der Ge-

meinde, in der Meinung, die Ordensperson sei nicht erbberech-

tigt, forderte die allfälligen Verwandten im Amtsblatt auf, sich

zu melden und über ihr Erbrecht auszuweisen. Am Tage der

Erbenversammluug machte aber die Schwester ihr Erbrecht gel-

tend, das jedoch von einigen Verwandten bestritten aber gegen

Aushändigung einer Abfindungssumme endlich anerkannt wurde.

Die Frage über das Erbrecht dieser Klosterfrau ist von

prinzipieller Bedeutung; sie hängt mit der Frage zusammen:

Sind vie Ordenspersonen mit sog. ewigen Gelübden überhaupt

erbberechtigt, oder haben sie mit dem Eintritt in den Orden
und durch Ablegung der feierlichen Gelübde auf ihr Erbrecht

Verzicht geleistet?

Altes Recht. Unter dem konfessionell-katholischen

Staat verlor die Ordensperson durch die feierliche Ablegung
der ewigen Gelübde ihr Erbrecht. In der feierlichen Profession
schwört die Ordensperssn der Welt und ihren Gütern ab; sie

wird unter das Grabtuch gelegt, gleichsam lebendig begraben;
sie gibt ihren alten Taufnamen ab und erhält einen neuen

Klosternamen; sie löst ihre Familienbande und tritt in eine

neue Familie ein; der Abt übernimmt die Stelle des Vaters,
die Äbtissin diejenige der Mutter; die Ordeusgenossen werden

neue Brüder und Schwestern.

Der katholische Staat anerkannte die Klöster mit ihren
Rechten und Pflichten und die Gültigkeit der feierlichen Ge-

lübde. Der Ordensmann war seiner bürgerlichen Rechte und

Pflichten entbunden, war von dem Militärdienst befreit, konnte

weder erben, noch beerbt werden. Der Ordensmann durfte
nicht willkürlich aus dem klösterlichen Verband treten; der

Staat schützte die Rechte des Abtes über ihn. Er durfte sich

nicht verheiraten. Eine allfällige Ehe wäre als Konkubinat
betrachtet und die Kinder als illegitim angesehen worden.

Neues Recht. Das Alles ist jetzt anders geworden.
Der moderne Staat mit der proklamierten Religions- und Ge-

wisseusfreihcit anerkennt ebensowenig Kirchengesetze als Ordens-

gelübde, ebensowenig Klöster als Kirchen. Kirchen und Orden

sind ihm bloße Gesellschaften, Vereine, die als solche keinen

Anspruch auf staatliche Anerkenntnis machen können; es sind

freiwillige Verbindungen, die sich ohne Zuthun des Staates

bilden, wie sich Sänger-, Turn- und Mufikvereine bilden.

Der Staat prüft die Vereine nur auf ihre Staatsgefährlichkeit,

bloß auf Grund oder unter Vo r w a nd derselben kann

oder wird ein Kloster aufgehoben, oder die Einführung eines

Ordens verboten. Art. 51 und 52 der B.-V.
Die von der B.-V. im Art. 49 und 59 proklamierte

Glaubens- und Gewissensfreiheit bezieht sich nur auf das In-
dividuum, nicht auf eine Kirche. Der genannte Artikel der

B.-V. macht das Glied einer NeligionSgesellschaft von dieser

möglichst unabhängig, gibt aber der Religionsgesellschaft keine

Rechte über ihre Glieder „Die Ausübung bürgerlicher oder

politischer Rechte darf durch keinerlei Vorschriften oder Bedin-

gungen kirchlicher und religiöser Natur beschränkt werden und

die Glaubensansichten entbinden nicht von der Erfüllung bürger-

licher Pflichten."
Durch den Eintritt in den Orden verliert der Bürger

kein bürgerliches over natürliches Recht, aber er kann sich auch

keiner bürgerlichen Pflicht entziehen. Das feierliche Gelübde

berührt den Staat gar nicht; es ist eine reine persönliche Ge-

wissensangelegenheit, die Jeder mit Gott und sich selbst aus-

zumachen hat. Der Pciester und der Ordcnsmann übt sein

bürgerliches Stimm- und Wahlrecht aus, leistet die Militär-
steuer, in Frankreich sogar Militärdienst.

(Schluß folgt.)

Kirchen-Chronik.
Luzern. (Korresp.) Der Besuch in Z o fin gen,

womit Sr. Gnaden L e o n h a rd die Luzernische Firmreise

beschloß, erinnert an eine Festlichkeit, womit Papst Martin V.
die gleiche Stadt zu seiner Zeit beehrte. — Zur Bei-

legung der Mißverhältnisse, welche zwei Kandidaten des päpst-

lichen Stuhles veranlaßt hatten, wurde im Konzil zu Konstanz

am 11. Nov. 1417 Kardinaldiakon OttoColonna aus

Rom zum Papst ernannt, der sich wohl mit Rücksicht auf den Hei-

ligen des Tages M a r t i n V. nannte. Nach vielen und schwieri-

gen Unterhandlungen, welche die nationalen Bestrebungen ver-

anlaßten, wurde mit der 45. Sitzung das Konzil am 22. April
des folgenden Jahres 1818 geschlossen, und am Pfingstmontag,
den 16. Mai, trat der hl. Vater die Heimreise an. Kaiser

Sigismund und viele geistliche und weltliche Fürsten begleiteten

ihn bis G o t tli e b en und nahmen dort feierlichen Abschied.

Denn Bescheidenheit, verbunden mit seltener Bildung und

heiliger Gesinnung, hatten ihn lieb und wert gemacht. Von
dort ging die Reise über Eschenz, wo Einsiedeln Besitzungen

hatte, nach Schasfhaufen. Schon am 19. Mai, Donnerstag

gegen Abend, fand der feierliche Einzug in Zofingen statt.

Zur Begrüßung waren die Herrschaften von Aarburg, Büttikon,



die Kommandeure von Altishofcn und Neiden, die Äbte Ru-
dolf II. von St. Urban und Konrad II. von Muri, sowie

viele weltliche und geistliche Herreu vom Wiggerthal herbei ge-

eilt. Alle Besucher und Bewohner gingen dem hohen Kirchen-

fürsten wohlgeordnet vor die Stadt entgegen. Kreuz und

Fahnen trugen zehn Stiftsknaben voran. Sie waren mit

königsblauen Chorröcken neu bekleidet und führten hinter sich

einen „überaus großen und fetten Ochsen, dessen Hörner ver-

goldet und dessen Kopf mit Blumen geziert, der zugleich mit

Geflügel und Gewild behängt war, — eine Anspielung auf
das päpstliche Wappen, das einen Ochsen mit vergoldeten Hör-
nern enthielt." Beim Einzug sangen diese Knaben ein lateini-
sches Gedicht, das die Liebe und Verehrung zum hohen Gaste

und die Festehre der Stadt zum Inhalt hatte. Hierüber cm-

Pfand der hl. Vater eine so große Freude, daß er zum Auge-
denken den zehn obersten Schüler-Knaben alljährlich eine Prä-
mie von 4 Mütt Korn oder 20 F an Geld verordnete. Her-
berge wurde beim Stiftspropsten Hartmann von Bubenberg,
aus Bern, genommen, wobei Chorherr Burkhard von Trostberg

wohl auch zugegen war, dessen Jahrzeit jetzt noch alljährlich
am 3. August zu Altishofen gehalten wird. Nach Beendigung
der ehrenvollen Festlichkeit begab sich Martin V. mit Gefolge
über Bern und Genf nach Mailand und nahm am 26. Febr.
1419 den zeitweiligen Aufenthalt in Florenz, bis am 29. Sepl.
1429 die Pforten des Vatikans unter dem Jubel des römischen

Volkes sich ihm öffneten.

Die Ehre des p ä p st l i ch e n B e s u ch e s in Zo
fingen erklärt sich aus dem blühenden Z u st a n d in
welchem sich damals Kirche und Stadt befanden. Das schöne

Stift der Chorherren zu St. Mauritius, 1291 von den

Grafen zu Froburg gestiftet, besaß im Umkreis einen großen

Reichtum von Gütern, kirchlichen Gefällen und Wäldern. Die
Klöster von Königsfelden, Schöueuwerd, Eberseken, Gnaden-

that, St. Urban, die Deutsch- und Johann-Ritter von Altis-
Höfen und Neiden hatten daselbst Vertreter und eigene Häuser.
Seit 1317 weilten hier die Klarissinnen der 3. Regel, „Be-
guinea" genannt. (Die Franziskaner zogen infolge von Brand-

Unglück im Jahr 1397 zu ihren Brüdern nach Solothurn und

den Augustinern nach Zürich.) Damals zählte man noch 17

Altäre und 9 Kapellen und besorgte von hier aus die Filiale
der Georgs-Kirche zu Aarburg, zu Oftringen, Safenwil, Uerk-

heim und Brittnau. Mit vielem Gelde hatte Heinrich von Ba-
dachthal, Schultheiß in dort, dessen Slammgut sich heute noch

in Eberseken befindet, im Verein mit Rat und Bürgern, 1838
einen Altar im Spital gegründet. Wie Vieles wäre wohl un-
serm Bistum erhalten geblieben, wenn die Luzerner vier Jahre
vorher, nach Besitznahme von Münster, Sursee und St. Urban,
laut Ordre, sich weniger gemütlich verweilt, aber eiliger nach

Zvfingen begeben und ven Beruern, die noch mit Aarburg,
Lenzburg und Brugg zu thun hatten, den Vorteil der Be-

sitzergreifung entwunden hätten?

— Sonntag, den 39. Juli, fand in Ä s ch die feierliche

Installation des ueugewählten Pfarrers Hochw. Hr. Xaver
A n d e r h ub statt. Der Dekan des Kapitels Hochdorf,

Hochw. Hr. Pfarrer E st e r m a n u von Ncudorf, hat den-

selben in seinen neuen Wirkungskreis eingeführt. Die Pfarrei
Äsch hat ihrem neuen Pfarrer einen sehr herzlichen und wür-

digen Empfang bereitet und die Bevölkerung hat sich sehr zahl-

reich an der Jnstallationsfeier beteiliget.

Zug. (Korresp.) Die Meldung, daß der als Apologet
und tüchtiger Sozialpolitiker berühmte Dominikaner Alb.
M. Weiß die diesjährigen Exerzitien im Pensionat St. Mi-
chael leiten wird, findet freudigen Anklang. Man hofft auf
eine starke Beteiligung des Hochw. Klerus.

Soeben ist der Jahresbericht des I n st i t u t s M.
Opferung in Zug erschienen, dem wir entnehmen, daß die

Anstalt von 58 Töchtern (29 deutschen, 16 französischen und

13 italienischen) besucht wurde und daß die Prüfungen den 7.

und 8. August stattfinden und am 8. Nachmittags mit einer

musikalisch-deklamatorischen Produktion geschlossen werden.

Dieses Institut, das älteste Töchterpeusiouat der katholischen

Schweiz, erfreut sich seit seiner Übersiedelung in das erst vor

zwei Jahren erstellte neue Gebäude einer neuen Blüte und darf

bestens empfohlen werden.

Aargan. In letzter Zeit hat sich im Kulturstaat Aargau
eine kleine Jesuiten Hetze abgewickelt. Am 23. Juli hat

in der Pfarrkirche B r e m g a r t en ein Jesuit gepredigt. Es

war ein Bürger von Bremgarten und war nur für
einige Tage auf Besuch in der Heimat. Als die radikale

Presse zum Aufsehen mahnte, hat wirklich die aargauische Re-

gierung eine Untersuchung angeordnet. In Anbetracht des

„Milderungsgrundes", daß der betreffende Geistliche nicht be-

sonders berufen worden sei, sondern sich anläßlich eines zu-

fälligen Besuches bei seinen Verwandten in Bremgarten zu

dieser Funktion selbst anerboten habe, hat der h. Regierungörat
den Fall dahin erlediget, daß er dem Pfarraim seine Mißbilli-
gung über das Vorkommnis aussprach und ernstere Maßnahmen
in Aussicht stellte, falls inskünftig der Vorschrift des Art. 51

der B.-B. nicht genau nachgelebt würde.

Dieser Vorgang zeigt die Ungerechtigkeit und Gehässigkeit

des Jesuitenartikels, der natürlich von einer gesinnungstüchtigen

Regierung unter allen Umständen aufrecht erhalten werden

muß, im hellsten Lichte. Sehr zutreffend schreibt das „Vtld."
in seiner Weltumschau vom letzten Sonntag:

„Der betr. Jesuit ist der Sohn einer allgemein geachteten s

Bürgerfamilie von Bremgarten. Nach 13 Jahren kehrte

er zum ersten und zum letzten Mal in seine Heimat zurück,

auf ganze 19 Tage, um dann für immer Abschied zu nehmen

von seiner alten Mutter und dem Grabe seines, um Gemeinde,

Bezirk und Kanton verdienten Vaters. Der junge Priester ist

bereits als Missionär nach Brasilien verreist, von wo es

keine Rückkehr mehr gibt. Wenn sie schnell machen, so können

sie den v o g e l f r e r e n S ch w e i z e r b ü r g e r in Ant-

werpen noch erwischen: Das Schiff wird wohl keinen größern

„Spitzbuben" aus Europa entführen!
Es ist wahr, in der eigenen Pfarrkirche, in welcher er

einstens getaust worden, hat er gepredigt und dagegen ruft der

kulturstaatlichc „Freisinn" Art. 51 der neuen Bundesverfassung
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an, der jedem Jesuiten jede Wirksamkeit in Kirche und Schule
untersagt. Diese Jesuiten müssen „Teufelskerle" sein, wenn
einer in einer religiösen Ansprache von 30 Minuten schon

eine staatsgefährliche Wirksamkeit entfalten kann! Es darf
ein Jesuit somit zu keinem Schulkind sagen: „Sei brav und

folge gern!", das wäre ja schon verbotene Wirksamkeit.
Es zeigt sich an diesem Vorkommnis wieder so recht deut-

lieh die ganze Gehässigkeit und kleinliche Beschränktheit des

kultnrkämpferischcn „Freisinns". Jesuitenschreicrei und ernst-
hafte Aufsicht über Vollzug veralteter Knlturkampfsartikel: das

ist sein Leben; aber für die ernsten Forderungen der neuen

Zeit, für wahre, demokratische Volksfreiheit ans bürgerlichem
und religiösem Gebiet, dafür hat diese abgewirtschaftete Sakri-
stei-Partei kein Verständnis. In Bern beraten sie über die

Ausweisung deutscher und russischer Volköauf wiegler
und der Bundesrat muß sie in Schutz nehmen ans Grund der

Bundesverfassung. Das Zentralorgan des aarganischen „Frei-
sinnS" aber hetzt die wenig beneidenswerte Regierung hinter
einen eigenen Kantons- und Schweizerbürger: Alles im Namen
einer und derselben Bundesverfassung!"

Bafel. Das Diözesanzäzilienfest, welches schon im Mai
hätte stattfinden sollen, ist nun ans Sonntag und Montag den

24. und 25. Septem be r festgesetzt. Das Programm ist

in der Hauptsache folgendes: Sonntag nachmittags 3 Uhr
feierliche Vesper in der St. Klarakirche; 6 Uhr Segensandacht
in der Marienkirche, bei welcher etwa 10 Motetten älterer
und neuerer Meister zum Vortrag kommen; um 8 Uhr Ver-
einigung in der Burgvogtei; Musik- und Gesangsproduktionen.

Montag morgens 7 Uhr feierliches Requiem in der Marien
kirche; 9 Uhr Predigt und Hochamt in der St. Klarakirche.
Nachher Delegiertenversammlung. Um 12 Uhr Bankett im

Kasinosaale.

Berit. Mittwoch den 2. August fand in T h n n die

feierliche Konsekration der im Parke beim Thunerhof schön ge-

legenen, soeben vollendeten römisch katholischen Kapelle durch
den Hochwst. Bischof von Basel statt. Der kirchlichen Feier
folgte ein Frühstück im Thunerhof- Die Kapelle ist in ge-

fälligem „schweizerisch-gothischem" Still erbaut, wie sich ein

Gewährsmann des „Bern. Tagbl." ausdrückt.

St. Gallen. Der katholische Administrationsrat hat eine

Unterstützung von 500 Fr. für Abhaltung eines Jnstrnktions-
kurses für katholische Chordirigenten dekretiert. Daraufhin hat
das Komitee des St. Gallischen Diözesan-Zäzilienvereins be-

schlössen, den fraglichen Kurs vom 25. bis 36. September
nächsthin in W y l abzuhalten. Für die Kursleitnng, Unterricht
in Liturgie, gregorianischem Choral und dessen Begleitung ist

Hochw. Herr Kanonikus Du. Franz Habrl von Regens
bürg gewonnen. Unterricht in mehrstimmigem Gesang, Har-
monielehre und Orgelspiel wird Herr Domkapellmeister Stehle
unter Beihülfe Anderer erteilen. Der Kurs ist zunächst für
St. Gallische Diözesanen berechnet. Unter Umständen können

auch Auswärtige berücksichtigt werden. Anmeldungen sind bis
spätestens den 10. September zu richten an Hochw. Herrn

I. C. B i s ch o f f, Dekan, Diözesanpräses des Zäzilienvereins,
in Wyl.

Schlvyz. In E i n s i e d eln hat am 10. d. der Priester-
verein der Anbetung seine Jahresversammlung gehalten. Der

Hochwst. Bischof von Basel Lugano ist dabei erschienen und

hat über den eucharistischcn Kongreß in Jerusalem referiert.

Zürich. In den Zürcher Blättern steht zu lese», daß die

Regierung der katholischen Kirchgcmeinde Zürich einen Beitrag
von 60 "/» der Kosten an die Hanptreparatur an Kirche und

Pfarrhaus aus den katholischen Kirchenfonds bewilligt habe.

Die „Thurg. Wochen Ztg." macht dazu die Bemerkung: „Es
ist zu ergänzen, daß das die altkatholische Sektcnkirche angeht,

welche bekanntlich immer noch im Besitze der katholischen Kirche

:st, während die Katholiken darauf angewiesen sind, mit unge-

heuern Opfern eigene Kirchen zu bauen. — DaS gehört eben

auch in jenes Kapitel der Gerechtigkeit, das gewiß auch seinen

Teil zum Wachstum der sozialdemokralischen Bewegung bei-

trägt. Wenn der Staat selbst das Recht beugt, muß seine

Autorität Schaden leiden. Und wenn einmal die Sozialdemo-
kraten Meister werde» sollten, so können sie, wenn sie die

reichen Banken, „Mastbürger" n. s. f. expropriieren, bequem

darauf verweisen, daß der „liberale" Staat seiner Zeit ohne

Bedenken Klöster und Stiftungen eingesackt hat."

Freiburg. Die medizinische Fakultät an der katholischen

Unioerfität. Ans der vorjährigen Generalversammlung der Ka-

tholikcn Deutschlands in Mainz hat das katholische Deutsch-

land mit Freuden die Thatsache der Errichtung oer katholischen

Universität in Freiburg i. d. Schweiz entgegengenommen und

der vom freibnrgischen StaatSrat Bossy dort ausgedrückten

Hoffnung, bald auch eine katholische medizinische Fakultät er-

richtet zu sehen, den vollsten Beifall gezollt. In der That
sind die Opfer, welche das kleine Freiburger Völklein für diese

katholische Universität, die einen internationalen Charakter haben

soll, gebracht hat, höchst bewunderungswürdig. Dasselbe,
blos 120,000 Seelen zählend, hat bereits 4stz Millionen für
dieses eminent katholische Werk geopfert, ein Beweis dafür,
daß der Geist und Glanbc des scl. Canisius, des Gründers
so vieler Kollegien, noch lebendig in diesem Volke fortlebt.
Deswegen beglückwünschte auch der hl. Vater Leo XIII. im

Bestätigungsbreve an den Herrn Staatsrat Python das Frei-
burger Volk zu diesem heroischen Opfer und spricht darin die

Hoffnung aus, „daß, weil eine katholische Universität von all-
gemeinem Interesse sei, nicht bloß die Schweiz, sondern auch

die Katholiken anderer Länder eine thatkräftige Hilfe nicht ver-

sagen werden."

In einem weiteren Breve des hl. Vaters au den Schwci-
zerischen Episkopat empfiehlt Leo XIII. „auf's Nachdrücklichste

dieses herrliche Unternehmen, Winal jene Fakultät, die sich mit
den göttlichen Dingen beschäftigt, und hofft, daß die Bischöfe
dieses Unternehmen mit aller Sorgfalt, Mühe und Eifer unter-
stützen."

Ja der hl. Vater ist für diese Universität derart einge-

nommen, daß er kein Hehl daraus machte, die Gründung der^



selben als sein Werk zu bezeichnen. Bei der Anrede an die

Schweizer-Pilger gelegentlich der Jubiläumswallfahrt nach Rom
sprach der oberste Lehrer der Kirche mit feierlicher und ge-

hobener Stimme: „Wir haben es Uns angelegen sein

„lassen, die schöne katholische Freiburger-Universität ins Leben

„zu rufen. Wir beschützen dieselbe mit unserer erhabenen Au-

„torität und werden ihr mit allen Kräften beistehen; denn

„ihrer harrt eine große Zukunft und sie wird, so hoffen wir
„es, eine Leuchte der Wissenschaft werden, deren wohlthätige
„Strahlen weit in die Ferne dringen sollen," Der Statthalter
Jesu Christi spricht da klar und für alle Katholiken verständlich.

Das Freibnrger Volk hat mit seinen 4sts Millionen drei

vollständige Fakultäten gegründet: die theologische, an welcher

zehn der gelehrtesten Dominikaner-Patres Theologie und Philo-
fophie im Geiste des hl. Thomas dozieren; die philosophische
und juristische, deren Professoren meistens deutsche sind; die

Naturwistenschaft, als Einleitung in die medizinische Fakultät
kann im Jahre 1894 ebenfalls eröffnet werden; es fehlen nur
noch die Mittel zur vollständige» medizinischen Faknl
tät. Die katholische Schweiz und auch die Katholiken der üb

rigen Länder werden die Sprache des heiligen Vaters verstehen

und gewiß in irgend einer sich darbietenden Meise ihr Scherst
lein zu diesem größten Werke, der Herstellung einer katho

tischen medizinischen Fakultät mit Freuden beitragen. Die
radikale Presse hat zwar schon bei Eröffnung der drei ge-

nannten Fakultäten ihren Unwillen zu erkennen gegeben; bei

der gegründeten Aussicht auf die Verwirklichung der katholischen

medizinischen Fakultät aber kannte ihre Wut keine Grenze
mehr; wie! rief sie einstimmig ans: eine katholische medi-

zinische Fakultät am Ende des 19, Jahrhunderts! Ja, sie

wird kommen! Dafür bürgt das entschiedene Eintreten des

hl. Vaters für die Universität, die Solidarität der Katholiken
und der Schutz des sel. Petrus Eanisius, des Gründers von
14 Kollegien in Deutschland und Österreich, der verschiedeneu

nationalen Kollegien in Rom und endlich des Benjamins seiner

Werke, des Kollegs St. Michel in Freiburg, welches er zu
seinen Lebzeiten schon mit einer Hochschule gekrönt zu sehen

wünschte. Im Jahre 1897 wird das 300jährige Jubiläum
des glorreichen Todes des großen Gelehrten und Apostels
Deutschlands, des seligen Eanisius, in Freiburg feierlichst be-

gangen werden; hoffen wir, beten wir, und arbeiten wir daran,
daß dann auch die katholische medizinische Fakultät in ihrer
Vollendung dastehe, als ein unwiderlegbarer Beweis, daß zwi-
scheu dem übernatürlich u Glauben und den Naturwissenschaften
kein Widerspruch besteht, sondern daß beide die gleiche Quelle
haben, aus der sie hervorgehen, die da ist der Logos, die ewige

Wahrheit und Weisheit Goltes.

Die katholische Freiburger-Universität wird also im wahre»
Sinn des Wortes universell, international sein und nur eine

Grenze kennen, jene der göttlichen Wahrheit, die sie nicht über-

schreiten wird.

Perjonal-Chromk.

SolothlMt. Die Pfarrgemeinde Obergösgen wählte

Sonntag den 6. August Hochw. Hrn. Cyprian A m st a d,

bisher viele Jahre laug Pfarrer in Himmelried, zu ihrem

Seelsorger. Möge Gott Wahl und Wirksamkeit des neuen

Pfarrers recht segnen!

Litterarisches.

In der Herder'schen Buchhandlung zu Freiburg im B.
ist erschienen:

Bibliothek für Prediger, von A. Scherer, 0. 8.11.

von Fiecht im Verein mit mehrern Kapitularen desselben

Stiftes. Mit Approbation des Hochwst. Erzbischofs von Frei-
bürg, sowie der Hochw. Ordinariate von Brixen, Budweis,
München-Freising, St. Pölte» und Salzburg. Die 4 ersten

Bände (3015 Seiten) enthalten die Sonntagspredigten, der

5. Baud (816 Seiten brosch. 8 Mark) die Feste des Herrn,
der 6. Band (816 Seiten à 7 Mark), der 7. Band die

Feste der Heiligen (842 Seiten à 8 Mark), der 8. Band

enthallet die Gelegeuheitspredigten. Über die 6 ersten Bände
müssen wir folgendes Urteil abgeben:

Für jeden Sonn- und Festtag ist zuerst eine ausführliche
homiletische Erklärung des eintreffenden Evangeliums, bei deren

Lesung jeder Priester bei einigem Nachdenken Einteilung und

Hauptgedanken für mehrere Predigten findet. Sodann folgen
für jeden Festtag des Herrn und der Mutter Gottes bei 20 ans-

jährliche und wenigstens ebensoviele kürzere Predigtskizzen.
Dieselben sind den besten Predigern entnommen und behandeln
alle Gebiete des Glaubens und kirchlichen Lebens, Dogmatik,
Moral, Liturgik :c. Es findet sich in den Materialien für je
einen bestimmten Sonn- und Festtag die schönste Ordnung
und das Evangelium oder Fest wird allseitig berücksichtigt, so

daß jeweilen ein Domprediger ebensogut wie der letzte Dorf-
Pfarrer genügenden und geeigneten Stoff, gutgewählte Text-
stellen aus der hl. Schrift, Gleichnisse und geschichtliche Bei'
spiele findet, um mit einiger Arbeit seinem Auditorium gesunde

geistige Nahrung zu bieten. Von vielen Vorzügen des vor-
liegenden Werkes sollen nur noch zwei erwähnt werden; das

jedem Baude beigefügte ausführliche Sachregister, wodurch
das Auffinden von Predigten über den gleichen oder einen ver-
wandten Stoff in einem andern Bande erleichtert wird, und

zweitens die geschichtlichen Angaben über den Ursprung und
die kirchliche Einführung der Festtage des Herrn und der

Mutter Gottes.

Scherers „Bibliothek für Prediger" ist ein wahres opus
douosiietiuuiu. Nur dem Sammelsleiß von Ordensmännern
konnte es gelingen, dieses reichhaltige Material zu sichten und

zu ordnen. Dasselbe ist ein Werk ersten Ranges und hat
nicht umsonst in kurzer Zeit 4 Auflagen erlebt und ist nicht
umsonst von vielen Hochwst. HH. Bischöfen empfohlen worden-
Der Preis 60 Mark oder 75 Fr. ist billig in Anbetracht, daß
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durch diese Bibliothek der Ankauf von minderwertigen oft un-
brauchbaren Werken vermieden werden kann. Allen Priestern,
besonders den Landpfarrern, bestens empfohlen,

»

Blumen aus dem katholischen Kindergarten. Von Franz
Hattlcr, 8. 1. Kinderlegenden, vom Verfasser selbst ans

seinem größten Werke „Katholischer Kindergarten" ausgewählt.

Mit Approbation des Hochwst. Hrn, Erzbischofs von Freiburg,
Siebente Auflage, Frcibnrg, Herder'sche Verlagshandlnng,
1893, 242 S. Preis brosch. M, 1; geb. M. 1, 30; in

ganz Leinwand M. 2. Es ist wohl überflüssig, den ungemein

fruchtbaren, unermüdlichen unnachahmlichen Voltsschriftsteller

Hattler weiter zu empfehlen. Wie ein zweiter Alban Stolz
versteht er es meisterhaft, allbekannten und oft behandelten

Gegenständen immer neue, interessante Gesichtspunkte abzu-

gewinnen. Mit feinem pädagogischem Geschicke werden in

diesen „Blumen" dem Kinderherzen gerade jene Züge ans dem

Jngendleben der Heiligen vorgeführt, welche die Kinderwelt un-

willkürlich zur Nachahmung hinreißen müssen, wozu übrigens
die überaus lebensfrische, originelle und kindlich anheimelnde

Darstellung nicht wenig beiträgt. Die zahlreichen hübschen

Bilder sind geeignet, den kindlichen Geist wohlthuend anzuregen
und die sehr geschmackvolle Ausstattung ist dem gediegenen In-
halte ganz angemessen.

Es war ein überaus glücklicher Gedanke von p, Hattler,
ans seinem größern Werke „Katholischer Kindergarten" diese

herrlichen „Blumen" aus uwählen, da sie des bescheidenen

Preises wegen nun auch weitern Kreisen zugänglich sind. Ein
Seelsorger kann seinen Kindern außer Katechismus und Bibl.
Geschichte kaum ein nützlicheres Buch in die Hand geben, als

Hattlers unübertreffliche „Blumen", die inzwischen auch in

englischer, italienischer, spanischer und ungarischer Übersetzung

erschienen sind, darum sollen sie in keiner Psarr- oder Kinder-

bibliothek fehlen.

Programm
der 40. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands in

Wnrzbnrg vom 27. bis 31. August 1893.

Sonntag, den 27. August, abends 8 Uhr: Begrü-
ßungsfeier in der Ludwigshalle.

Montag, den 28. August, vorm. 8 Uhr: Pontifikal-
amt im hohen Dome zur Anrufung des hl, Geistes, Vorm.
lU/z Uhr: 1. geschlossene Versammlung mit Bureauwahl in
der Ludwigshalle. Nachm. 3 Uhr: Sitzung der Ausschüsse in
den Lokalitäten der Lndwigshalle, Schrannenhalle, Maxschule

und im Theatergebände. 5 Uhr: 1. öffentliche Versammlung
in der Ludwigshalle. Abends 8 Uhr: Kiliansfestspiel im

Stadttheater, Kommers des Verbandes der katholischen Stn-
dentenvereine Deutschlands in der Ludwigshalle, Feftversamm-

lung des katholischen Gesellenvereins im Hutten'schen Garten.

Festspiel des katholischen Vereins „Lehrlingsschutz" im kathol.

Gesellenhans, Abends 8üs Uhr: Festversammlnng des kathol,

kaufmännischen Vereins Constanlia im Platz'schen Garten,

Dienstag, den 29, August, früh 7 Uhr: Prozession

vom Grabe des hl. Kilian im Nenmünster zur Marienkapelle
auf dem NikolanSberg („Käppele"). Vorm. 9üs Uhr: Si-
tznngen der Ausschüsse, wie oben. 11 Uhr: 2, geschlossene

Versammlung in der Lndwigshalle. Nachm. 3 Uhr: Sitznn-
gen der Ausschüsse, wie oben. Für die Nichtbeteiligten Pro-
mcnadekonzert im k. Hofgarten, 5 Uhr: 2, öffentliche Versamm-

lung in der Lndwigshalle. Abends 8 Uhr: Kiliansfestspiel
im Stadttheater, Kommers des Verbandes der katholischen

Studentenverbindungen Deutschlands in der Lndwigshalle,
Kommers des katholischen Stndenlenvereins Unitas (Cölen-
Würzbnrg, Bonn, Münster) in den Zentralsälen, Kommers
der süddeutschen katholischen Stndentenvereine Normannia und

Alemannia im Hnttin'schen Garten.

Mittwoch, den 30, August, früh 8 Uhr: Requiem

für die verstorbenen Mitglieder der früheren Gcncralversamm -

Inngcn im hohen Dom, Vorm, 9 Uhr: Sitzungen der AnS-

schüsse wie oben. 11 Uhr: 3. geschlossene Versammlung in

der Ludwigshalle. Nachm. 3 Uhr: Sitzungen der Ausschüsse

wie oben. 5 Uhr: 3. öffentliche Versammlung in der Lud-

wigshalle, 8 Uhr: Kiliansfestspiel im Stadttheater, Kellerfest

auf dein Keller des „Brauhaus Würzbnrg" (auch bei nngün-
stigem Wetter), Festversammlnng des katholischen Arbeiter-
Vereins Würzburg in der Ludwigshalle.

(Schluß folgt.)

Centralkasse des schweiz. Piusvereins.

Vom 1. März bis 31. Juli 1893 sind von den tit. Orts-
vereinen folgende Mitgliedcrbeiträge pro 1892 und Abonne-

mente ans die Annalen von 1893 (letzlere in Paranthese sie-

hend) einbezahlr:

Beinwil bei Mnri (Fr, 12), Jonschwil 31 (6), Brcm-

garten 30 (7. 20), Tägerig 22 (3), Horw 71, Birmenödors
14. 50 (8, 40), Buochs-Ennetbürgen 55 (9), Tablai St. Gal-
len (22), Dötlingen 7. 50 (6), Allishofen 12, 50 (3),
Appenzell 30 (3, 60), Nenheim 28, 50 (9), Dnßnang-Fi-
schingen-An 23, RuSwil 83, Neuenkirch-Sempach (pro 1891)
30, Solothurn 83, 30, Wolfenschießen 97, Doppleschwand

15 (4, 80), Wittenbach-Haggenwil-Berg 89. 50 (8, 40),
Emmen 20 (3), Gersan 50, Lnzern 131 (9. 50), Sächseln

34. 80, Dottikon 9, Kirchberg 90, Mnri-Merenschwand-Bein -

wil 178, 50, Basel 58, 50, Wnppenan 16, Äsch, Kt, Luz,,

6, Dagmersellen 38, 50.

Die tit. Ortsvereine, welche mit der Einsendung
der Jahresberichte und Mitglicderbeiträge und der deutlich
geschriebenen Totenliste der verstorbenen Mitglieder des Pins-
Vereins noch im Rückstände sind, werden dringend ersucht, die-

selbe beförderlichst zu bewerkstelligen, damit die Berichte noch

in den Annalen erscheinen können.

Lnzern, den 2. August 1893.
Der Centralkassier:

Graf, Oberschreiber.
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un4 kieireev !<!siäee-3e-isrslursn sien! indegrikksn. 8edul- oàer XolIeAisnAelcker sxi-
stisrsll au nnssrsr àstalt niobt.

àmsiàllAkll ^lim ZZilltritts, sorvis desnobs um ÛdsrsenàllA âss Prospektes
uilli elsr Uausorüauog «-olle mau AskäUiZst aàrsssisren au

«

(U 170V?) (60-)

Ois Oîv6k.ìi0n
âss 8tuàôntslix>ôllsiona.ts in Uu^si-n.

Kerbev'scbe Merl'ngshcrndtung, Iveibirvg iin ZZveisgcru.
Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 65

Grimmich, vi B., Lehrbuch der theoretischen Philosophie. Ans
thomistischer Grnndlage. Mit Approbation des hvchw, Herrn Erzbischofs von

Freiburg. gr. 8°. (XVI u. 566 S.) Fr. 9. 85; geb. in Halbfranz mit
Rotschnitt Fr. 12 —

„Vorliegende Schrift ist ein Versuch, dem Theologiestudierenden ein den Bedürfnissen
und Verhältnissen unserer Zeit entsprechendes Lehrbuch der theoretischen Philosophie in die

Hand zu geben.... Das möglichst kurz gefaßte Buch soll den Theologiestudierenden in das
Lehrgebäude der scholastischen Philosophie, in jener Form besonders, welche ihr Thomas
von Aquino gegeben hat, einführen. Darum schließt sich Verf. enge an Thomas an. An-
dererseits will es aber auch für unsere Zeit geschrieben sein: daher ist beständig auf
die Entwicklung philosophischer Probleme, besonders in unserer Zeit, Rücksicht genommen
worden." (Aus dem Borwort.)

Renninger, Du. I. B., Pastoraltheologie. Herausgegeben VVII Dr. F.
A. Göpfert. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg,
gr. 8° (XII n. 568 S.) Fr. 9 35; geb. in Halbfranz Fr. 11.79.

Bildet einen Bestandteil unserer „Theologischen Bibliothe k".

An die Tit. Pfarrgeistlichkeit.

Nachfolgende Formulare sind in der Druckerei dieses Blattes zum Preise von

Fr. 1. 59 per Hundert zu beziehen:

Z. Laptismalis.
inoriis et 8Spu1tura.e.
beneàtioiiis rnutrimoiiiulis.
spoiisulium.

Jür Mezug
von (63°

»nil S
Wachs-

empfehlen sich bei guter und preiswürdiger
Bedienung

van Bärle «K Wöllner,
Telephon 613 Da^et, Fasanenwcg 12

Fabrik chem.-techn. Produkte.

Goldtrauben.
Großbeerige, süßeste Sorte per Kiste von 5 KZ.

Fr. 3. 15.

Schwarze Barletta-Trauben
per Kiste von 5 KZ. Fr. 3. 10

täglich frisch eintreffend empfiehlt

I. Williger, Boswil (Aarg.)
(1128449) 64

JelUD Munich. 54

Kirchen-Teppiche
in großer Auswahl und billigst notiert,
empfiehlt zur gest. Abnahme

Mühlen platz, Lnzern.
X8. Mustersendungen bereitwilligst

9'^ franko.

Bei der Expedition der „Schweiz--
Kirchen-Zeituug" ist zu beziehen:

Der Ga»z ins Klosier.
Gedicht von Joseph Wipfli,

Pfarrhelfer in Erst felden.
32 Seiten 16° mit rother Einfassung und höchst
elegantem Umschlag in Nachahmung des Brokat-

Papiers.
Gewidmet den Töchtern und ehrwürdigen Nonnen
von Instituts- und Pensionats-Schulen. Für
den billigen Preis ein eigentliches Prachtwerke! i

wie es bis jetzt nicht auf dem Büchermarkt zu
finden war.

j)reis H5 Lts.
Druck und Expedition der Buch- und Kunst-Druckerei „Union" in Solothurn.


	

